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LIEBE LESER
als Aufsichtsbehörde der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG)
hat das Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement (EVED) zu
einer Reihe von Beschwerden gegen die Sendung «Kasernen- und Soldatenkomitees»

im Rahmen des «Berichts vor 8» vom 1 6. Oktober 1975 Stellung genommen
und erkannt: Der Beitrag hat die Objektivität in schwerwiegender und demnach
konzessionsrechtlich relevanter Weise verletzt. Einigermassen pikant an diesem Urteil

ist, dass die SRG-Generaldirektion zuvor bei der Prüfung der Beschwerden in
erster Instanz zu einem gegenteiligen Entscheid gekommen ist : Sie konnte im
angeschuldigten Beitrag wedereine Verletzung ihrer Richtlinien noch der
Konzessionsbestimmungen entdecken.
Im Untersuchungsbericht wird unter anderem festgestellt, dass es sich bei den
Soldaten- und Kasernenkomitees um eine Bewegung von zahlenmässig geringer
Bedeutung, aber mit eindeutig revolutionärerZielrichtung handle, die der marxistischen
Ideologie verpflichtet sei und in ihrem Handeln zum Teil (gerichtlich festgestellte)
rechtswidrige Züge aufweise. Obwohl es sich bei der betreffenden Sendung um eine
Selbstdarstellung der Komitees gehandelt habe, wäre der zuständige Programmschaffende

verpflichtet gewesen, angemessene redaktionelle Korrekturen vorzunehmen,

um auf die erwähnten Sachverhalte hinzuweisen. Ohne diese redaktionelle
Bearbeitung sei die Selbstdarstellung zur Propaganda geworden, die nicht mehr
genügend Beurteilungskriterien enthalte, dass sich der Zuschauer ein eigenes Urteil
bilden könne. Da die rechtswidrigen und revolutionären Züge nicht zum Bewusst-
sein gebracht worden seien, liege eine Verletzung der Objektivität vor.
Ob das schwere Geschütz, das die Aufsichtbehörde erstmals so verurteilend aufgefahren

hat (gegen den Entscheid kann nicht appelliert werden, zudem setzt er Massstäbe

für die Zukunft), gerechtfertigt ist, darüber lässt sich zumindest diskutieren.
Denn offensichtlich führte eine unbestreitbare Fehlleistung des Realisators, der die
journalistische Sorgfaltspflicht nicht genau genommen hatte, zur Beeinträchtigung
der Objektivität. Die Objektivität einer Sendung hängt also wesentlich von der Sorgfalt

des Realisators ab. Objektivität ist aber in erster Linie ein ethisch-moralischer und
wohl auch von psychologischen Faktoren bestimmter Begriff. Durch diesen
Entscheid und durch die vorgesehene Aufnahme in den Radio- und Fernsehverfas-
sungsartikel wird er jedoch zu einem staatsrechtlichen Begriff, dessen Tauglichkeit
alles andere als über jeden Zweifel erhaben ist. Mit der absoluten Forderung nach
Objektivität im neuen Verfassungsartikel besteht die Gefahr, dass der Gebrauch
dieses Begriffs zu mehr oder weniger willkürlichen Entscheiden führt. Denn auch
beim angeschuldigten Bericht über «Heer und Haus» stellte die Aufsichtsbehörde
eine Beeinträchtigung der Objektivität durch eine journalistische Fehlleistung, nicht
jedoch eine Konzessionsverletzung fest.
Noch ein anderer Aspekt scheint mir bei der Auseinandersetzung um den EVED-
Entscheid zu kurz zu kommen: Die grosse Mehrheit des Volkes bekennt sich nach
wie vor zur Armee und Dienstpflicht. Die Presse steht den Soldatenkomitees kritisch
bis ablehnend gegenüber. Wenn nun eine einzelne Fernsehsendung diese kleine
oppositionelle Gruppe sich einseitig selbst darstellen lässt, muss da gleich nach dem
grössten Prügel gegriffen werden? Zeugt das nicht von einem sehr geringen
Vertrauen ins Volk, in die demokratischen und staatsrechtlichen Institutionen und die
Informationstätigkeit der Presse? Schliesslich werden wir ja nicht nur durch das
Fernsehen informiert, schon gar nicht über die Soldatenkomitees. Werden diese
kleinen Gruppen durch solche Reaktionen nicht erst recht in den Untergrund und die
Illegalität getrieben Ob das staatspolitisch besonders klug ist, möchte ich immerhin
bezweifeln.

Mit freundlichen Grüssen
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